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13. Verfassung des deutschen Reichs.
Seine Majestät der König von Prenßen im Namen des Nord¬

deutschen Bundes, Seine Majestät der König von Bayern, Seine
Majestät.der König von Württemberg, Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der Groß¬
herzog von Hessen schließen eilten ewigen Bund zum Schutz des
Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie
zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes. Dieser Bund
wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstehende

Verfassung
haben.

I. Bundesgebiet.
Artikel 1.

Dn§ Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen, Bayern,
Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin,
Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Brannschweig,
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha,
Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg - Soudershausen,
Waldeck, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-
Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg, sowie dem Reichs¬
land Elsaß-Lothringen und der Insel Helgoland.

Anmerkung 1. Das deutsche Reich umfaßt 540 000 qkm
(9900 Q.-M.) und hat etwa 49 Millionen Einwohner. Von diesen
sind der Sprache nach etwa 45 Millionen Deutsche, über 3 Millionen
Slaven, die übrigen Dänen, Franzosen und Littaner. Der Religion
nach sind etwa 31 Millionen Evangelische, 1712 Mill. Römisch-Katholische,
über \/2 Million Juden. Außer 10 preußischen Städten (s. S. 22)
haben im deutscheu Reiche folgende 9 über 100 000 Einwohner:
Hamburg, München, Leipzig, Dresden, Bremen, Stuttgart, Straßburg,
Nürnberg und Chemnitz. Die Stadt- und Landbevölkerung ist im
ganzen an Zahl ziemlich gleich, in Prenßen jedoch überwiegt die Land¬
bevölkerung entschieden, besonders in den östlichen Provinzen.

Anmerkung 2. Deutsche Schutzgebiete oder Kolonieen unter
Reichsschutz sind folgende: 1) An der Westküste Afrikas Togo, Kamerun
und Augra-Pequeua; 2) Deutschostafrika: 3) in Australien das Kaiser-
Wilhelms-Land, der Bismarck-Archipel, die Marschall-Brown- nnd
Providence-Jnseln, Teile der Salomons- und Samoa-Inseln.


